
Datenschutzrechtliche Informationspflichten im Bauleitplanverfahren nach Art. 13 
und 14 Datenschutz - Grundverordnung (DSGVO) 
 

1.1 Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 

Verantwortlicher: Stadt Wertheim, gesetzlich vertreten durch den Oberbürgermeister 
Anschrift:               Stadt Wertheim, Mühlenstraße 26, 97877 Wertheim 

1.2 Name und Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 

Verantwortlicher: Stadt Wertheim, behördlicher Datenschutzbeauftragter 
Anschrift:               Stadt Wertheim, Mühlenstraße 26, 97877 Wertheim 
 

2. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 
 
 

Die Verarbeitung der Daten erfolgt im Rahmen der Planungshoheit der Gemeinde zum Zwecke der 
Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und insbesondere zur Durchführung des 
Bauleitplanverfahrens Wohngebiet (WA) „Areal Schweizer Stuben“, 1. Abschnitt in Wertheim-
Bettingen. 
 

Im Rahmen dessen sind das Planerfordernis und die Auswirkungen der Planung zu ermitteln und 
die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen (§ 1 
Abs. 3, 6 u. 7 BauGB). Dazu erfolgt eine Erhebung personenbezogener Daten, soweit dies zur Er-
mittlung der abwägungsrelevanten Belange notwendig ist. 
 

Die Erhebung erfolgt unter anderem durch die Stadtverwaltung oder im Auftrag der Stadtverwal-
tung durch Dritte, durch eingehende Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden im 
Rahmen der gesetzlich geforderten Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligungen (§§ 3 - 4c BauGB). 
 
Die Verarbeitung von Adressdaten ist erforderlich, um der Pflicht zur Mitteilung des Abwägungser-
gebnisses nachzukommen. 
 

Die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer öffentlichen Aufgabe erforderlich, die im öffentli-
chen Interesse liegt. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 Buchst. e DSGVO i.V.m. § 4 Landesdaten-
schutzgesetz Baden-Württemberg sowie dem anzuwendenden Fachgesetz (BauGB). 
 

3. Arten personenbezogener Daten 
 

 

Folgende Daten werden verarbeitet: 
- Vorname, Nachname, Adresse und sonstige Kontaktdaten 
- Daten, die städtebaulich und bodenrechtlich relevant sind 
- Daten, die im Rahmen von Stellungnahmen abgegeben wurden (sog. aufgedrängte Daten) 

 

4. Empfänger 
 

 

Personenbezogene Daten werden folgenden Empfängern übermittelt: 
- Stadt-, Stadtteil- und Ortschaftsräte zur Beratung und Entscheidung über die Abwägung 
- Höheren Verwaltungsbehörden zur Prüfung von Rechtsmängeln 
- Gerichten zur Überprüfung der Wirksamkeit der Bauleitpläne 
- Dritten, die in die Durchführung des Verfahrens im Auftrag der Stadtverwaltung eingebun-

den sind 
  



 

5. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten 
 

 

Die Gewährleistung eines Rechtsschutzes im Rahmen einer gerichtlichen Prüfung erfordert die 
dauerhafte Speicherung personenbezogener Daten. Denn auch nach Ablauf der Fristen für die Er-
hebung einer Normenkontrollklage kann ein Bauleitplan Gegenstand einer gerichtlichen Inzident-
prüfung sein. Sonstige Unterlagen werden so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung gesetzli-
cher Aufbewahrungsfristen bzw. für die Aufgabenerfüllung erforderlich ist. 
 

6. Betroffenenrechte 
 

 

Sie sind gemäß Artikel 15 der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), § 34 BDSG jederzeit be-
rechtigt, gegenüber der Stadt Wertheim, Mühlenstraße 26, 97877 Wertheim um umfangreiche 
Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. Sie können die Daten 
im Rahmen von Artikel 20 DSGVO in einem gängigen maschinenlesbaren Format erhalten. 
 
Gemäß Artikel 16, 17 und 18 DSGVO, § 35 BDSG können Sie jederzeit gegenüber der Stadt Wert-
heim unter bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner per-
sonenbezogener Daten verlangen. 
 
Des Weiteren haben Sie das Recht, nach Artikel 21 DSGVO unter bestimmten Voraussetzungen 
Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender Daten einzulegen, z.B. jederzeit mit Sperr-
wirkung gegen die eventuelle Verwendung zu Direktwerbungszwecken. 
 
Bei Datenverarbeitung aufgrund einer Einwilligungserklärung können Sie darüber hinaus jederzeit 
ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Ein-
willigungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können 
den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an die Stadt Wertheim übermitteln. Es 
entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten 
nach den bestehenden Basistarifen. 
 
Aufsichtsbehörde ist „Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Baden-Württemberg“, Lautenschlagerstraße 20, 70173 Stuttgart, an den Sie sich mit Beschwerden 
wenden können. 

 

Eine Kopie dieser Unterlage ist auf Wunsch erhältlich 

 


